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Zu Pkt.               der Tagesordnung 
 
 

Bezirksamtsvorlage 

- zur Beschlussfassung - 

für die Sitzung am Dienstag, dem 19.06.2018 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

I. Gegenstand der Vorlage: Beschluss der BVV 
Drucks.-Nr. 0658/XX vom 18.04.2018 
 

  Lichtzeichenanlage im Bereich des S-Bahnhofes 
Schichauweg mit der Baustellenampel koordinieren 

   
   
 
 

  

II. Berichterstatterin: Frau Bezirksstadträtin Christiane Heiß 
   
   
   
III. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, die beiliegende Vorlage 

- Mitteilung zur Kenntnisnahme - an die Bezirksver-
ordnetenversammlung weiterzuleiten. 

   
   
IV. Begründung: Ist der Anlage zu entnehmen. 
   
   
    
   
V. Rechtsgrundlage: § 36 BezVG 
   
VI. Auswirkungen auf die Gleichstellung der 

Geschlechter 
 

   
VII. Haushaltsmäßige/ Personalwirtschaftliche 

Auswirkungen 
 

   
VIII. Nachhaltigkeit (s. Anlage)  
   

IX. Mitzeichnung  

Berlin Tempelhof- Schöneberg, den 19.06.2018 
 
 
 
 
Christiane Heiß 
Bezirksstadträtin 



DRUCKSACHEN  

DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 

VON BERLIN 

  - XX. Wahlperiode - 

                                                                                                                           .2018 
         Lfd.Nr.: 
         Drucks.Nr. 0658/XX 
 
 
 
M I T T E I L U N G - zur Kenntnisnahme - 
des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
über den Beschluss der BVV vom 18.04.2018 Drucksache Nr. 0658/XX 
 
Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 18.04.2018 folgenden Beschluss: 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung empfiehlt dem Bezirksamt im Zusammenwirken 
mit den zuständigen Stellen zu prüfen, ob im Bereich der Lichtzeichenanlage am S-
Bahnhof Schichauweg die fest eingerichtete Ampelanlage mit der Baustellenampel in 
Richtung Barnetstraße optimiert werden kann, da es an dieser Stelle immer wieder 
zu nicht wünschenswerten Situationen kommt. 
Der BVV ist bitte bis zur Maisitzung 2018 zu berichten oder aber bis zu diesem Zeit-
punkt eine Zwischennachricht abzugeben. 
 
Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 
 
Das Bezirksamt hat sich an die zuständige Senatsverwaltung gewandt, von dort liegt 
folgende Stellung vor: 
 
„Zwischen dem S-Bahnhof Schichauweg und der Neanderstraße finden aktuell Arbei-
ten an den Abwasserleitungen der Berliner Wasserbetriebe statt. 
Aufgrund der ungünstigen Lage der Abwasserleitungen in der Fahrbahn kann nur 
noch ein Fahrstreifen für den Verkehr auf der Barnetstraße verbleiben. Die Engstelle 
wird in diesem Bereich mittels einer provisorischen Lichtsignalanlage (LSA) im Zwei-
richtungsverkehr geregelt. 
Der geringe Abstand zum benachbarten Knotenpunkt Schichauweg – Barnetstraße/ 
Wünsdorfer Straße erfordert ebenfalls eine Anpassung der dortigen LSA. 
Bereits im Vorfeld der verkehrsrechtlichen Anordnung für die Baumaßnahme wurden 
beide Bereiche durch ein leistungsfähiges Ingenieurbüro mittels einer verkehrstech-
nischen Untersuchung geprüft. Im Ergebnis ist für beide LSA eine Steuerung entwi-
ckelt worden, die so miteinander koordiniert ist, dass der Engstellenbereich nach 
Durchfahren der Baustelle jederzeit ohne Rückstau verbleibt. Andernfalls würde es 
dort zu einer Überstauung der Engstelle kommen, was im Zuge der Sicherheit und 
Ordnung des Verkehrs prioritär vermieden werden muss. 
Leider lassen sich, bedingt durch den maßgeblichen Fahrstreifenverlust, in der Bar-
netstraße die Stauerscheinungen, vor allem in der Hauptverkehrszeit, nicht vollstän-
dig vermeiden. 
 
Die Baumaßnahme wird voraussichtlich noch bis Anfang Juli 2018 andauern.“ 
 
 



 
Berlin Tempelhof-Schöneberg, den 19.06.2018 
 
 
 
 
 
Angelika Schöttler                                                                   Christiane Heiß 
Bezirksbürgermeisterin                                                           Bezirksstadträtin 



Musterblatt Auswirkungen von Beschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21 
 

Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkungen Bemerkungen 
   

quantitativ 
 
qualitativ 

 
quantitativ 

 
qualitativ 

 

 1. Fläche 
     

x      

 2.  Wasser 
     

x      

 3.  Energie 

     
x      

 4.  Abfall 
     

x      

 5.  Verkehr 
     

x      

 6.  Immissionen 
     

x      

 7.  Einschränkung von Fauna  
      und Flora 
 

x      

 8.  Bildungsangebot 
 

x      

 9.  Kulturangebot 
 

x      

10. Freizeitangebot 
 

x      

11. Partizipation in Entschei- 
      dungsprozessen  x      

12. Arbeitslosenquote 
 

x      

13. Ausbildungsplätze 
 

x      

14. Betriebsansiedlungen 
 

x      

15. Wirtschaftl. Diversifizierung  
      nach Branchen 
 

x      

16. Demografischer Wandel 
 

x      

 

Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen.  

 


